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GRS wie 87/09/0046 E 2. Juli 1987 RS 2

Stammrechtssatz

Das zu den Tatbestandsvoraussetzungen gehörende rechtserhebliche Tatbestandsmerkmal des "Gegebenerscheinens

der Gewähr" bedeutet, dass keine Umstände vorliegen dürfen, die nach der Überzeugung der Behörde die künftige

Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen als zweifelhaft erscheinen lassen. Zu Zweifeln Anlass gebende

Umstände sind von den Behörden in einem der nachprüfenden Kontrolle durch die Gerichtsbarkeit des ö>entlichen

Rechts zugänglichen Weise darzutun.
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